
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wirtschafts- und Steuerrecht 
Master of Laws auf den Gebieten des 
Wirtschafts- und des Steuerrechts 
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Studienbeginn 
Nur zum Wintersemester. 

Zugangsvoraussetzung  
Gemäß § 3 Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für den Master-
studiengang Wirtschafts- und Steuerrecht (SPO) sind für die Zu-
lassung zum Studium die folgenden Voraussetzungen notwen-
dig:  

1. ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftlicher Studienabschluss 
an einer deutschen Hochschule mit einem Staatsexamen, einem 
Diplom-, Master- oder Bachelorgrad. Im Rahmen des Studien-
gangs müssen wenigstens 240 CP-Punkte erworben worden sein, 
wobei bis zu 60 CP-Punkte unter der in § 3 Abs. 9 SPO genannten 
Voraussetzungen aufgrund beruflicher Qualifikationsleistungen 
angerechnet werden können.  

2. eine einschlägige Berufserfahrung von in der Regel nicht unter 
einem Jahr.  

Den unter 1. genannten Studienabschlüssen stehen vergleichbare 
Studienabschlüsse an ausländischen Hochschulen gleich. Die 
Bewerber/-innen müssen in diesem Fall darlegen, dass sie die 
deutsche Sprache in Wort und Schrift ausreichend beherrschen (§ 
49 Abs. 12 HG NW, § 3 Abs. 3 SPO). 

Studienfachberatung 
 Lukas Schmidt 
Gebäude GC 8/143  
Tel.: +49 234 32-28358 
E-Mail: llm@kompetenzzentrum-
steuerrecht.de 
Web-Site: 
http://www.kompetenzzentrum-
steuerrecht.de/v1/ruhr-uni-
bochum/weiterbildung/studienberatung/ 
Sprechzeit: Do, Fr 9-12 h, 14-16 h 

 Dekanat Juristische Fakultät 
Gebäude GC 6/137  
Tel.: +49 234 32-22779 
E-Mail: dekanat-jurist-fak@rub.de 
Web-Site: 
https://www.jura.rub.de/dekanat/dekan 
Sprechzeit: Mo-Fr 8.30-12 h 

 

Die Studien- und Prüfungsordnung finden Sie unter 
http://www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/ruhr-uni-
bochum/weiterbildung/downloads/organisatorisches/downloads-kopie343.html  

Sofern die Anzahl der zulassungsfähigen Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der zu vergebenden Stu-
dienplätze übersteigt, trifft der Prüfungsausschuss eine Auswahlentscheidung in Form einer Rangfolge. 
Diese bemisst sich primär nach der Gesamtdurchschnittsnote des ersten Studienabschlusses. Das Votum 
erfolgt unter Berücksichtigung der Berufserfahrung der Bewerberinnen und Bewerber. Besonders langjäh-
rige und einschlägige Berufserfahrung kann in Ausnahmefällen zu einer Überkompensation der Gesamt-
durchschnittsnote führen. Gleiches gilt für solche Studierende, die erfolgreich die Prüfung zum Steuerbe-
rater oder Wirtschaftsprüfer abgelegt, das Assessorexamen oder eine Master-Prüfung absolviert haben oder 
promoviert sind. 

Internationale Bewerberinnen und Bewerber:  
Voraussetzung ist, dass der Bewerber die deutsche Sprache in Wort und Schrift ausreichend beherrscht 
und ein dem deutschen Hochschulstudium gleichwertiges juristisches oder wirtschaftswissenschaftliches 
Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Wir bitten aber zu beachten, dass der Weiterbildende Master-
Studiengang auf Studenten zugeschnitten ist, die einen juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Abschluss an einer deutschen Universität absolviert haben, so dass sich die ausländischen Studenten an 
diesen Anforderungen orientieren müssen.  

Bei der Bewerbung sind insbesondere die ausreichenden Sprachkenntnisse zu belegen und Unterlagen 
über den Studienabschluss beizufügen, die einen Vergleich mit dem deutschen Universitätsabschluss er-
möglichen (insbesondere deutsche Übersetzung des Abschlusszeugnisses, Fächerbelegung, Studiendauer). 
Auch ausländische Studenten müssen die Studiengebühr in Höhe von insgesamt 3.500 € zahlen. Da die 
Plätze erst im Rahmen einer Bestenauslese nach Bewerbungsschluss zum 31.8. vergeben werden, kann der 
Studienplatz vorher nicht bestätigt werden.  

Für den Weiterbildenden Master-Studiengang Wirtschafts- und Steuerrecht werden in jedem Jahr höchs-
tens 40 Studierende zugelassen.  
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Zulassungsverfahren 
Durch einen Prüfungsausschuss. 

Wichtig: Da Änderungen möglich sind: Bitte lesen Sie die aktuellen Informationen zur Bewerbung auf 
www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/  

Bewerbungsfrist 
Die Bewerbungsfrist endet am 31.8. des Kalenderjahres. Falls noch freie Studienplätze verfügbar sind, ist 
ein Nachrücken bis Ende September bei nachträglicher Bewerbung möglich. Bitte nutzen Sie das Bewer-
bungsformular. 

Zeitlicher Umfang  
3 Semester (2 Semester Vorlesungen, 1 Semester Master-Thesis). 

Ziele und Profil des Studiums 
Der Masterstudiengang Wirtschafts- und Steuerrecht ermöglicht seinen Studierenden die Erlangung eines 
qualifizierten überdurchschnittlichen Profils in Form der Weiterbildung. Er zielt mit seinen Inhalten auf 
die Tätigkeit in einem wirtschafts- und steuerrechtlichen Umfeld ab.  

Die Einsatzmöglichkeiten der Absolventinnen und Absolventen sind vielfältig und reichen von Tätigkeiten 
in den einschlägigen Abteilungen von Rechtsanwaltskanzleien sowie Steuerberatungs- und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften bis hin zu verschiedensten Unternehmen sowie Berufs- und Interessenverbänden. 
Hinzu kommen Tätigkeitsfelder in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes wie beispielsweise den Kar-
tell- oder Finanzbehörden. Die Profilausbildung erlaubt es zudem auch freiberuflich tätigen Unterneh-
mensberatern, Steuerberatern und Rechtsanwälten, ihre bisher erlangten Fähigkeiten zu vertiefen und so 
ihre Beratungsergebnisse weiter zu verbessern.  

Die Studierenden sind nach Abschluss des Studiums in der Lage, bekannte wie unbekannte Sachverhalte 
des Wirtschafts- und Steuerrechts unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse sowie 
neuerer Rechtsprechung in ihrer praktischen Tätigkeit umfassend rechtlich zu würdigen. Sie können recht-
liche Mechanismen frühzeitig antizipieren und gegebenenfalls zielsicher beeinflussen. Bei ihrer Lösungs-
findung können sie stets auf das ihnen vermittelte rechtliche Systemverständnis zurückgreifen, das es 
ihnen erlaubt, auch diffizile Fragestellungen des Wirtschafts- und Steuerrechts auf hohem Niveau zu bear-
beiten. Dabei profitieren sie zudem von hinzugewonnen Kenntnissen aus der einschlägigen Fachliteratur. 
Den wissenschaftlichen Umgang mit derselben sowie die sichere Nutzung von juristischen Suchmaschi-
nen und Datenbanken haben die Studierenden nicht zuletzt im Rahmen ihrer Masterarbeit unter Beweis 
gestellt. 

Studienstruktur 
Berufsbegleitend zu absolvieren; Kontaktzeiten ca. von Oktober bis Januar und von April bis Juli  

Studienbeiträge 
3.500 € insgesamt bei Einhaltung der Regelstudienzeit, zahlbar in 3 Raten, die jeweils zu Semesterbeginn 
fällig werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch mehr als 3 Raten gewährt werden.  Sozial-
beiträge fallen nicht an. 

Inhalt des Studiums  
Das weiterbildende Studium des Wirtschafs- und Steuerrechts untergliedert sich in 7 Module. 

Module des Studiengangs  
1. Privates Wirtschaftsrecht I 
2. Privates Wirtschaftsrecht II 
3. Öffentliches Wirtschaftsrecht 
4. Steuerrecht I 
5. Steuerrecht II 
6. Steuerrecht III 
7. Steuerrecht IV 

 

http://www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/cms/upload/LLM-Downloads/Master_Organisation/Bewerbungsformular_MasterStudiengang.pdf
http://www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/cms/upload/LLM-Downloads/Master_Organisation/Bewerbungsformular_MasterStudiengang.pdf
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Nähere Einzelheiten erhalten Sie bei der Studienfachberatung bzw. finden Sie im Modulhandbuch des 
Master-Programms unter 

www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/ruhr-uni-bochum/weiterbildung/ll.m.-wirtschafts-und-
steuerrecht/rechtsgrundlagen/ 

Abschluss 
Master of Laws (LL.M.) auf den Gebieten des Wirtschafts- und des Steuerrechts 

Weiterführende Links 

Fachspezifisch 
 Web-Seite des Studiengangs: 

http://www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/ruhr-uni-bochum/weiterbildung/ 

 Studienberatung: 
http://www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/ruhr-uni-
bochum/weiterbildung/studienberatung/ 

 Studien- und Prüfungsordnung: 
http://www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de/v1/ruhr-uni-
bochum/weiterbildung/downloads/organisatorisches/downloads-kopie343.html 

Allgemein: 

 Allgemeine Informationen zur Master-Bewerbung an der Ruhr-Universität: 
www.rub.de/zsb/master.htm  

 Master-NC-Werte an der Ruhr-Universität 
(Ergebnisse werden jeweils nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht): 
http://www.rub.de/studierendensekretariat/studium/bewerbung_zulassung/master_archiv.html.de 

 Broschüren der Zentralen Studienberatung der Ruhr-Universität rund ums Studieren  
www.rub.de/zsb/service/download.htm 

 Akademisches Förderungswerk (Wohnen, BAföG und mehr) 
www.akafoe.de/ 

 International Office der Ruhr-Universität 
www.international.rub.de/intoff/ 

 Career-Service der Ruhr-Universität 
www.rub.de/careerservice 

 Hochschulteam der Arbeitsagentur Bochum 
www.rub.de/zsb/stud-beratung/h-team.htm 

 

 
 

 

Zentrale Studienberatung der Ruhr-Universität 
Gebäude SSC, Ebene 1, Raum 105 
Tel.: 0234 / 32 22435 
Anfragen per Mail: zsb@rub.de 
Internet: http://www.rub.de/zsb 
Unsere Beratungszeiten finden Sie unter 
www.rub.de/zsb/zeiten 
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